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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Beschluss über das Vorliegen einer außergewöhnlichen Notsituation gemäß Artikel 103 Ab-
satz 2 Satz 2 Landesverfassung in Verbindung mit § 18b Landeshaushaltsordnung. 
 
1. Der Landtag stellt gemäß Artikel 103 Absatz 2 Satz 2 Landesverfassung in Verbin-

dung mit § 18b Landeshaushaltsordnung fest, dass infolge der Inflation, der Energie- 
und Wirtschaftskrise sowie der von der Bundesregierung beschlossenen Sanktionen 
gegen Russland sowie der erneut dramatisch angewachsenen Migration nach 
Deutschland eine außergewöhnliche Notsituation im Land Brandenburg für die Jahre 
2023 und 2024 besteht, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigt. 

 
2. Zur Bewältigung der außergewöhnlichen Notsituation wird im Haushaltsgesetz 

2023/2024 (HG 2023/2024) eine Kreditermächtigung zur Finanzierung der Auswir-
kungen und Folgen in Höhe von insgesamt 3.000.000.000 Euro aufgenommen. 

 
3. Die Kreditaufnahme ist durch das Vorliegen einer außergewöhnlichen Notsituation 

gerechtfertigt. Die Tilgung der tatsächlich aufgenommenen Kredite ist im Rahmen 
eines verbindlichen Tilgungsplans sicherzustellen. 

 
4. Die Tilgung der aufgenommenen Kredite erfolgt jährlich fortlaufend in Höhe von min-

destens 3,3 Prozent. Der Tilgungsplan wird im HG 2023/2024 verankert. Die Tilgung 
beginnt mit dem Haushaltsjahr 2026 und endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2055. 

Begründung: 

Der Haushalt des Landes ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
Im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kon-
trolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann 
aufgrund eines Beschlusses des Landtages von diesem Grundsatz abgewichen werden (Ar-
tikel 103 Absatz 2 Satz 2 Landesverfassung). 

Deutschland stehen nach aktuellen Einschätzungen im kommenden Jahr eine Rezession 
sowie eine anhaltend hohe Inflation bevor. Für das Jahr 2023 wird mit einem Abschwung 
des Bruttoinlandsprodukts um circa 0,2 Prozent und einer allgemeinen Preissteigerung von 
7,4 Prozent gerechnet. Seit Mitte des Jahres 2022 haben die hohen Preise für Energie und 
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Lebensmittel die Kaufkraft deutlich geschwächt und den privaten Konsum gedämpft. Zu-
gleich haben sich die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland in den letzten Monaten 
substanziell eingetrübt. 

Die Bewältigung dieser Krise ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei der es auf den Zusam-
menhalt und ein schnelles, koordiniertes und zielgerichtetes Handeln ankommt. Sie hat weit-
reichende politische und gesellschaftliche Auswirkungen und führt zu erheblichen wirtschaft-
lichen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen, der sozialen wie kultu-
rellen Institutionen und Einrichtungen, aber auch der Haushalte von Bund, Ländern und 
Kommunen.  

Die Bundesregierung hat angesichts der stark steigenden Preise drei Entlastungspakete mit 
einem Volumen von insgesamt ca. 95 Milliarden Euro mit umfangreichen Maßnahmen zur 
Entlastung und sozialen Unterstützung auf den Weg gebracht. Insbesondere das dritte und 
umfangreichste Entlastungspaket umfasst neben kurzfristigen Hilfen auch strukturelle Ver-
änderungen (Reformen bei Wohngeld und Grundsicherung/Bürgergeld, Erhöhung des Kin-
dergeldes). Dazu kommen Maßnahmen zur Vermeidung schleichender Steuererhöhungen 
im Zusammenhang mit der Inflation (Inflationsausgleichsgesetz). Mit einem umfassenden 
Abwehrschirm im Umfang von 200 Milliarden Euro werden darüber hinaus die gestiegenen 
Gas- und Strompreise für Verbraucher in nahezu allen Bereichen gedeckelt. Über die sub-
stanzielle Beteiligung der Länder an diesen Maßnahmen haben sich der Bundeskanzler und 
die Ministerpräsidenten am 2. November 2022 verständigt. Deren Umsetzung und Wirksam-
werden stehen deshalb als gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern zur Be-
wältigung der Krise im Vordergrund. 

Neben der finanziellen Beteiligung an den Maßnahmen des Bundes sind ergänzend Ent-
lastungs-, Unterstützungs- und Anpassungsmaßnahmen des Landes erforderlich. Nach vor-
läufiger Einschätzung sind in den Jahren 2023 und 2024 für die Beteiligung an den Maß-
nahmen des Bundes sowie für ergänzende Maßnahmen des Landes Brandenburg insbe-
sondere die nachfolgend benannten Maßnahmen und Bedarfe geplant: 
 
1. Ergänzende Entlastungsmaßnahmen 

für Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg 2.400.000.000 Euro 
 
2. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung öffentlicher Aufgaben, 

der Funktionsfähigkeit und Aufgabenwahrnehmung 
der privaten Wirtschaft sowie von Einrichtungen, 
Institutionen, Vereinen und Verbänden in den Bereichen 
Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport, Gesundheit 
sowie im Sozialbereich  600.000.000 Euro 

Um für diese zusätzlichen krisenbedingten Bedarfe insgesamt die weitere finanzielle Hand-
lungsfähigkeit des Landes zu gewährleisten, muss auf der Grundlage des vorliegenden Be-
schlusses von der Veranschlagung einer notlagenbedingten Kreditermächtigung Gebrauch 
gemacht werden. Die Voraussetzungen einer außergewöhnlichen Notsituation nach Arti-
kel 103 Absatz 2 Satz 2 Landesverfassung in Verbindung mit § 18 Absatz 3 Nummer 2 Lan-
deshaushaltsordnung liegen vor. Das Haushaltsgesetz 2023/2024 wird zur Finanzierung der 
erforderlichen Maßnahmen die Aufnahme von Krediten bis zur Höhe von insgesamt 
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3.000.000.000 Euro gemäß § 18 Absatz 3 Nummer 2 in Verbindung mit § 18b Landeshaus-
haltsordnung vorsehen; im Haushaltsjahr 2023 bis zur Höhe von 2.400.000.000 Euro, im 
Haushaltsjahr 2024 bis zur Höhe von 600.000.000 Euro. Die Ermächtigung zur Kreditauf-
nahme im Haushaltsjahr 2023 wird im Haushaltsgesetz 2023/2024 zudem ergänzt um den 
Zusatz, dass abweichend von § 18 Absatz 5 Satz 3 Landeshaushaltsordnung im Haushalts-
jahr 2023 nicht ausgeschöpfte Teile der Ermächtigung im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich zur 
Deckung entsprechender Mehrausgaben zur Verfügung stehen. Auf diese Weise wird zur 
Krisenbewältigung für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt ein stabiler und zugleich flexibler 
Planungsrahmen bereitgestellt. 

Angesichts der enormen, bereits jetzt absehbaren zusätzlichen Bedarfe wären Ausgaben-
kürzungen, die alternativ zur Finanzierung in Betracht gezogen werden könnten, kontrapro-
duktiv. Sie wären nicht ohne substanzielle Eingriffe in die Bereiche möglich, die krisenbe-
dingt gerade gestärkt werden müssen, sodass am Ende auf diesem Wege die zusätzlich 
erforderlichen Mittel nicht bereitgestellt werden könnten. Ebenso scheidet die Nutzung der 
Allgemeinen Rücklage als Finanzierungsinstrument für die zusätzlichen Bedarfe aus, da 
diese bereits vollständig mit dem Haushaltsplanentwurf 2023/2024 einschließlich eines für 
2022 prognostizierten Überschusses verplant ist. Eine Nutzung der aktuell in der Allgemei-
nen Rücklage noch befindlichen Mittel für die zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen 
käme daher weitreichenden Ausgabenkürzungen gleich. Auch aus dem Ergebnis der Steu-
erschätzung vom Oktober 2022 ergeben sich trotz inflationsbedingter Mehreinnahmen keine 
zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten für die krisenbedingten Mehrbedarfe. Das Ergeb-
nis auf Landesebene berücksichtigt bereits die Anteile des Landes von ca. einer halben 
Milliarde Euro jährlich an den steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Bundes, weshalb 
nach Einberechnung des kommunalen Finanzausgleichs für das Land 2023/2024 insgesamt 
keine Mehreinnahmen verbleiben. Zusammengefasst ist deshalb festzustellen, dass zur Kri-
senbewältigung keine Alternativen zur Verfügung stehen, um auf eine notlagenbedingte Kre-
ditaufnahme verzichten zu können. 

Infolgedessen sind sowohl Konsolidierungspotenziale als auch die Allgemeine Rücklage 
und steuerliche Mehreinnahmen bei der Umsetzung der Tilgungsverpflichtung der notlagen-
bedingten Kreditaufnahme in den Folgejahren zu berücksichtigen, um eine Tilgung in ange-
messener Zeit zu bewerkstelligen. Die gemäß Artikel 103 Absatz 2 Satz 3 Landesverfassung 
in Verbindung mit § 18b Landeshaushaltsordnung erforderliche Tilgungsregelung ist bereits 
im Haushaltsgesetz enthalten und wird um die Tilgungsleistungen aufgrund der zusätzlichen 
notlagenbedingten Kreditaufnahme in den Jahren 2023/2024 ergänzt. Die Zins- und Til-
gungsleistungen erfolgen aus dem Landeshaushalt. Für die vollständige Tilgung der aufge-
nommenen Kredite wird wiederum ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt, beginnend ab 
dem Jahr 2026 und endend am 31. Dezember 2055. Die Höhe der jährlichen Tilgungsraten 
und der Zeitraum der Tilgung sind angemessen im Hinblick auf den Umfang der Kreditauf-
nahme. 

 


